
Bekanntmachung des Amtes Horst-Herzhorn 
für die Gemeinde Krempdorf 

Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 1 der Ge-
meinde Krempdorf für das Gebiet "Hinter der Eisenbahn", belegen südöstlich der Ei-
senbahnstrecke, südwestlich der Gemeindegrenze mit der Stadt Krempe, beiderseits 
der Schlickwettern und nordöstlich des Krempdorfer Bahngrabens; 
hier: Planaufstellungsbeschluss 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Krempdorf hat in ihrer Sitzung am 28.09.2021 be-
schlossen, für das Gebiet "Hinter der Eisenbahn", belegen südöstlich der Eisenbahnstrecke, 
südwestlich der Gemeindegrenze mit der Stadt Krempe, beiderseits der Schlickwettern und 
nordöstlich des Krempdorfer Bahngrabens die 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans Nr. 1 aufzustellen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Der vorgesehene Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
Nr. 1 ist in dem nachfolgend abgedruckten Lageplan kenntlich gemacht: 

 

Horst (Holstein), den 09.03.2022 

Amt Horst-Herzhorn 
Der Amtsvorsteher 
gez. Schilling 
Amtsvorsteher 


